
 
 
 
 
Der Städtetag Baden-Württemberg schlägt die Einführung eines  
„Zukunftsparagrafen“ im Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) vor 
 
Der Zukunftsparagraf soll es ermöglichen, in der frühkindlichen Bildung neue  
pädagogische und organisatorische Erkenntnisse zu entwickeln und zu erproben, 
vergleichbar den Schulversuchen in der schulischen Bildung. 
 

Aus Sicht des Städtetags Baden-Württemberg können die Herausforderungen in der 
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege nur auf 
lokaler Ebene und unter Einbezug aller vor Ort relevanter Akteure gelöst werden.  
Die für die Kindergartenbedarfsplanung verantwortlichen Gemeinden und die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe müssen miteinander konkret die Kita der Zukunft konzi-
pieren.  
 
 
Ziele des Zukunftsparagrafen 
 
Durch die Lockerung der im Landesrecht geregelten Rahmenbedingungen ist es den 
Kommunen möglich, neue Ideen und Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Eine 
Refinanzierungsmöglichkeit für alle Kommunen ist gegeben. Pädagogische Fach-
kräfte und Expertenhelfer können gemeinsam ein Konzept entwickeln, das den Ge-
gebenheiten vor Ort sowie den Bedürfnissen der Kinder entspricht. 
 
 
Was der Zukunftsparagraf ausdrücklich nicht ändert 
 
Die Vorgaben und Grundlagen des SGB VIII bleiben unberührt. Die Finanzierung  
bislang bestehender Angebote ist sichergestellt. Der Kinderschutz und die Sicherheit 
sind weiterhin gewährleistet. Es braucht eine Betriebserlaubnis und die Sicherstel-
lung von Unfallschutz und Kindeswohl. Die Umsetzung des Förderauftrages richtet 
sich, im Sinne des SGB VIII, nach den Anforderungen und Bedürfnissen der Kinder. 
Die Träger haben weiterhin die Verantwortung.  
 
Der Zukunftsparagraf sichert auch weiterhin eine qualitativ hochwertige Bildung,  
Erziehung und Betreuung für alle Kinder. 

Mögliche Wirkungen eines Zukunftsparagrafen 
 

 Ermöglichung neuer und zukunftsfähiger Wege der Personalgewinnung,  
des Personalmanagements und der Personalsicherung 

 Personaleinsatz neu denken 
 Einsatz neuer pädagogischer Ansätze 
 Alternative Angebotsformen der Kitas und Kindertagespflege zulassen 
 Lokale Strategien zur Absicherung der Qualität 



Städte und Gemeinden könnten mit dem Zukunftsparagrafen Konzepte und Ange-
bote umsetzen, die von allen Beteiligten vor Ort gemeinsam entwickelt und getragen 
werden.  
 
Nach unserem Verständnis wären solche Ansätze damit auch im Hinblick auf die 
Qualität der Förderung und die Arbeitszufriedenheit der dort tätigen Menschen hilf-
reich.  
 
Alle Beteiligten hätten die Möglichkeit, sich mit ihren Kompetenzen bestmöglich ein-
zubringen damit die Kinder optimal gefördert werden. 
 
 

 

 

 

Ihre Ansprechpersonen 

Dezernent Benjamin Lachat 
E benjamin.lachat@staedtetag-bw.de, T 0711 22921-30, ThreemaWork FJNJYPB 
Referentin Julia Braune 
E julia.braune@staedtetag-bw.de, T 0711 22921-35, ThreemaWork AF9KEPKP 
 
Die Kita der Zukunft gibt es auch auf Instagram 
und im Internet unter www.zukunftsparagraf.de 

Rechtliche Grundlagen 
 
Bundesrecht bleibt unangetastet 
 
SGB VIII: 
Kindeswohl, Kinderschutz und Schutzauftrag 
Grundsätze der Förderung 
Partizipation 
Teilhabe aller Kinder („Inklusion“) 
Gruppenstruktur 
Betriebserlaubnispflicht, Fachkräftegebot 
Beschäftigungsverbot einschlägig Vorbestrafter 
 
 
Landesrecht – Anpassung ermöglicht Flexibilität und Bürokratieabbau 
 
Kindertagesbetreuungsgesetz KiTaG: 
Betriebs- und Angebotsformen (§1 ff) 
Fachkräftedefinition (§ 7 ff.) 
 

Kindertagesstättenverordnung KitaVO: 
Mindestpersonalschlüssel je Gruppe 
Leitungszeit 
 


